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Beitrag von „Susannea“ vom 5. November 2023 14:30

Zitat von Kettenfett

Was machst du, wenn der Nachteilsausgleich dir verwehrt wird, weil du nicht das
Online-Verfahren genutzt hast?

Ich habe auch das Formular der GEW benutzt und rechtzeitig abgeschickt, habe mich
aber bisher nicht getraut, den Nachteilsausgleich auch über das Portal (mit Verzicht auf
die Verbeamtung) geltend zu machen.

Im Zweifelsfall klagen, ich habe ja eine Bestätigung der Senatsverwaltung zu dem Schreiben
erhalten und das ich mich gedulden soll, sie würden wieder auf mich zukommen.

Welches Schreiben vom 4.9. meinst du denn? Ich kenne nur die Presseerklärung und nein, die
ist rechtlich natürlich nicht bindend und sagt auch nichts anderes, sondern sie bittet darum es
online zu machen, ist schön, aber gibt keine Formvorschrift für, also auch rechtlich nicht
bindend.
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